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#ST# Aus den Verhandlungen des Schweiz, Bundesrathes,

(Vom 6. November 1891.)

Laut Mittheilung der Regierung von Zürich sind als Mitglieder
der Verwaltungskommission des schweizerischen Landesmuseums
(Art. 8 des Bundesbeschlusses vom 27. Juni 1890, eidg. Gesetz-
sammlung n. F. XI, 690) gewählt worden:

Vom Regierungsrath des Kantons Zürich: Herr Heinrich A n g s t ,
britischer Konsul in Zürich.

Vom Stadtrath von Zürich : Herr Professor Rudolf R a h n, eben-
daselbst.

(Vom 10. November 1891.)

Die Bundesversammlung wird in Gremäßheit des Bundesbe-
schlusses vom 17. Dezember 1873 am ersten Montag des Dezembers
(7. Dezember) zusammentreten.

Von Seite der Schweizerkolonie in Liverpool sind durch das
dortige schweizerische Konsulat £ 60 für die Brandbeschädigten in
Meiringen, Rebstein und Graubünden, und von Seite der Schweizer-
vereine in Galatz und Braila durch das schweizerische Konsulat in
Galatz Fr. 940 zu Gunsten der Brand beschädigten in Meiringen
eingegangen. Diese beiden Sendungen werden in angemessener
Weise verdankt.

Die schweizerische Uniformfabrik in Bern hat anläßlich ihres
ersten Rechnungsabschlusses der Bundeskasse zu Händen der eid-
genössischen Winkel riedstiftung eine Vergabung von Fr. 500 ge-
macht. Der Bundesrath hat diese Schenkung verdankt.
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Der Bundesrath hat für die Armeekorpskommandanten folgende
Auszeichnung beschlösset) : Dieselben tragen die Uniform und die
Gradauszeichnung der Obersten „der Infanterie und gleich den
Divisionskornmandanten den weißen wallenden Federbusch. Um
die Hüfte tragen sie eine seidene, weiß und rothe Schärpe. Das
Reitzeug soll gleich demjenigen der übrigen berittenen Offiziere sein,
außer der Schabrake, welche BUS blauem Tuch mit Goldborden
bestehen soll. — Diese Bestimmungen gelten, analog dem Beschlüsse
vom 17. Jul i dieses Jahres, auch für den Chef des Militärdepar-temenls
und dessen Stellvertreter, sofern sie den Grad eines Obersten be-
kleiden.

Der Bundesrath hat für Hosenstoff für sämmtliche Fußtruppen
ein in Qualität und Farbe dem gegenwärtigen Artilleriehosentuch
am besten entsprechendes Muster gewählt.

Wahlen

(Vom 10. November 1891.)

Post- und Eisenbahndepartement.

Posthalter und Briefträger
in Hermetschwyl : Herr August With, von und in Hermet-

schwyl (Aargau).
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